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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und UAerl
MtMàî» der gesêtseteà'» Räthe der helvetische» Republik.

Band III. ^11. Luzern, den 22. April 1799. (3 Floreal.VID

Das V.)Lzichm:.pd!rektorium der helv tischen
einen und untheiidaren Republik, an
die Bürger des Kantons Waldstücken.

Bürger!
Das Unglük, das sich am 5. April in Euerm

Kanton ereignet hat, innß Euch nur alizàkannt seyn;
der w^hlgevaute Füllen Alldorf ist in Zeit von wenigen
Stunden cm Naab der Flammen geworden; zwcihuw
den und achtzig Häufte, die Wohnungen von beinahe
achtzehnhundcrl Mem'chen, liegen eingeäschert da, und
diese Uuglükiichen, der r.ochwendigste» Ledeüsdcdürsnissc^
beraubt, irren umher und sprechen das Mitleiden ihrer
Brüder auf eine kräftigt Weise Um Aufnahme und

Hilft an.
Noch läßt sich im Augenblike der ersten Verwirrung

die Größe des Verlustes nicht übersehen. So groß aber,
auch derselbe seyn mag, so ist es nicht der gröste Ver-
lust, der dm Distrikt Altdorf an diesem Tage betroffen
hat. Die Ehre, die Achtung in den Augen aller guten
M nschen ist für einen beträchtlichen Theil seiner Eilt-
wohner noch viel unwiederbringlicher vcrorcn, alsHauS
und Haave für die Brandbcschädig'en von Altdorf.
W nn je ein Unglüksfall so beschaffen war, daß er jeden
Zuschauer in seinem Innersten bewegen und zur thätig-
stcn Hilfe hätte auffordern sollen, so ist es dieser fürch-
tcrstche Brand gcivescn. Das Geheul des Sturmwindes,
der mit einer unbezähmbaren Wuth die Flamme ergriff,
und in weiten Stecken umhertricb, die Schnelligkeit,
mit der das Feuer in den entlegensten Theilen des Flc-
kens zu gleicher Zeit ausbrach, »nv ohne Schonung
alles vor sich her »erzehrte, die Menge der Verzweifeln-
den, die sich auf einmal Eigenthum und Lcbensuntcr-
hall entrissen when, alles war dazu gemacht, um Theil-
«ahme an ihrem «chiksa'e und thäiiges Mitleiden ein-
Müssen. Und wie leqte ein Theil der Einwohner von
den benachbarten Gemeinden, die sich in zahlreichen
Hamen cinfanden, dasselbe an den Tag? Kalt und
gleichgültig sahen viste derselben der allgemeinen Ver-
Httrnrzg zu. Von ihnen hätte <S abgehangen, manche

Wohnungen vor dein Angriffe der Flammen zu schützen,
und den gröstcn Tycik der vavcghchcn Haabe zu retten.
Um Hand anzulegen, mußten sie mit hohem Lohn und
baarem Geld erkauft werten, und was auf diese Weise
dem Feuer entgicng, wurde häufig die Beute der nie-
derträchtigsten Rauvsucht. A iff das Lebe« des Unter-
statthêrs, der mit unermüdetcm Eiftr alle Hilft aufbot,
hatten sie einen zwar glüklich mißlungenen Anschlag gt«
macht, und zulczt schieden sie von der rauchenden Brand,
stätte unter Drohungen, daß die Wohnhäuser einiger
ausgezeichneten Patrioten, die mit wenigen andern ver-
schont geblieben waren, bald auch in Schutt und Asche
daliegen müßten. Dieß geschah von Mitbürgern, deren
Voreltern seil mehr als einem halben Jahrtausend mit
den Einwohnern Altdorfs durch die engsten und brü«
dcrliche Verhältnisse verbunden waren; und nur fremde
fränkische Soldaten standen diesen Uuglükiichen in i^ree
Noch bei, und haben auch ihre lezte dürstige Nahrung
mtt ihnen getheilt.

Ihr bessern Bürger des Kantons Waldfiättcn! Je
grösser die Schande ist, mit der sich eine Klasse von
Menschen in Euercr Mitte gcbrandmarêt hat, desto

mehr Beruf habt Ihr, Euere Gesinnungen durch ein«

willige Aufnahme der Venmglükten und durch wirksame
Hilfsleistung auszuzeichnen. Die Geburtsstätte Tells ist
durch unwürdige Nachkömmlinge entweiht; aber da,
wo die Denkmäler seiner Thaten vor Eucrn Äugest
schweben, werdet Ihr die Ehre seines Voltes durch
Bürgersinn und Handlungen der wohlthätigsten Men-
scheuliebe, worzu Euch die Umstände so dringend auf-
foderu, wieder herzustellen suchen.

Bereits hat die Gemeinde Schweiz, durch schnelle
Unterstützung der Hilfsbedürftigen, Beweise von tncscn
Gesinnungen gegeben; und unmittelbar nach dein Un-
glüksfallc hat die Gemeinde «chattdorf unaufgefodert
Anstalt getroffen, daß die gofiüchtcle Haabe der Branh-
beschädigten zu ihre» Handen in Sicherheit gebracht
und das Geraubte entdckt werde.

Verschiedene Umstände, die dem Unglüksftlle vox-
ausgegangen sind, erregen sogar einigen Verdacht, daß
das Feuer absichtlich eingelegt, und der Untergang Aft-



dorfs durch ein Verbrechen ohne seines gleichen bewirkt
worden sey. Die öffentliche Sicherheit erfodert daher,
daß die Entstehungsart des Brandes, von welcher Art
sie auch seo, an den Tng gebracht werde, und macht
es der Regierung zur Pflicht, alle Entdekungsmittel,
die in ihrer Gewalt stehen, zu dem Ende aufzubieten.

In dieser Absicht sowohl, als um die Brandbcschä-
digten wieder in den Besitz, der ihnen geraubten Effek-
ten zu setzen, hat das Vollziehungsdirektorium beschlossen:

1. 'Der Rcgierungsstatlhaitcr des Kantons Wach-
statten wird durch einen hiezn abgeordneten Commissar
über die Entstehungsart des Brandes von Altdorf die

strengsten Untersuchungen anstellen lassen.

2. Demjenigen, welcher eine sichere Anzeige, daß
absichtlich Feuer eingelegt worden, geben, und zugleich
den Urheber oder die Urheber des Verbrechens bekannt
machen wird, ist eine Belohnung von hundert Louisd'ors
verheißen.

Z. Die öffentlichen Beamten der benachbarten Ge-
meinden sind bei ihrer Verantwortlichkeit aufgefodert,
alle dahin gcflüchteten Effekten der Brandbeschädigten
von Altdorf zu Handen ihrer Eigenthümer in Sicherheit
zu bringen.

4. Jedermann, der die Entwendung oder Ver-
heimlichung solcher Effekten anzeigen und zugleich den

Thäter oder die Thäter bekannt machen wird, soll eine
dem Werthe des Effekts angemessene Belohnung von
zwei bis zehcn Louisd'ors empfangen.

Geben in Luzcrn, den 12. April i7,?s.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

Bay.
Im Namen des Direktoriums, der Ten. Sekr.

Mousson.
Zu drucken und publizieren anbefohlen,

Der Minister der Justiz und Polizei,
F. B. Meye r.

Gesezgebunq.
Grosser Rath, iz. April.

(Fortsetzung.)
Auf Blest Antrag erhalten die mit dem Opfer auf

den Altar des Vaterlands abgeordnete Bürger der Ge-
meinde Rapvcrschwvl, und auf B ill etcrs Antrag des
Rcgienmgsstalthalkcrs des Kautons Zürich, unter lau-
tcin Beifall die Ehre der Sitzung, und den Bruderkuß.

Koch im Namen der Mihtaircommission legt fol-
gendes Gutachten vor, über welches Dringlichkeit er-
klärt, und welches Ameise in Berathung genommen
wnd. ^

Der große Rath an den Senat.

Ans mehrere eingelaufene Berichte hin, daß die
Artikel rz und i4 des Gesetzes vom iZtcn Dezember
179s. über die Organisation der Miliz, an einigen
Orten dahin misverstanden worden, daß wenn aus ei-
ner Familie von mehreren unverehlichten Brüdern im
Alter von 20 zurükgclegten Iahren, einer oder zwei vor-
läufig ausgehoben worden, die übrigen des Looses zu
Ergänzung der Auszügcr auf alle Fälle enthoben seven:
welches Mißverständniß verursachet, daß in einigen Ge-
meinden viele unverehlichte Männer unter der Reserve
geblieben sind, während an ihrer Stelle Vcrhàthete
das Contingent in den Auszügen: ausfüllen mußten,

In Erwägung, daß diese Auslegung der Absicht
des Artikels i4 oberwähnten Gesetzes zuwieder sey,
welche bestimmt dahin geht, keine verehlichten Bürger
ihrer Familie zu entziehen, so lange das Vaterland in
der Klaffe der Unverehlichten die hinlängliche Zahl
seiner Vertheidiger findet,

hat der grosse Rath nach erklärter Dringlichkeit

beschlossen:
1. Wenn aus einer Familie bereits einer oder zwei

Brüder, zufolge des Artikels 13. § 2. deS erwähnt »
Gesetzes vorläufig ausgehoben worden, so find die übrigen
zur Elite verpflichtete» Brüder gehalten, zu Ergänzung
des Contingents ihrer Gemeinde demungcacht mit den

andern unverheiralheten Bürgern der Gemeinde zu loo-
sen, und soll der i4. Artikel des genannten GcscycS

genau beobachtet werden, welcher sagt, daß kein Ver-
heirathctcr das L006 ziehen muß, so lange das Contin-
gent aus dienstpflichtigen Unverehlichten ersezt werden
kann.

2. An denjenigen Orten, an welchen die Auszuge
nicht mit dieser Vorschrift übereinstimmend gemacht
worden, sollen zwar einstweilen die ausgezogenen Bür-
ger mit ihren Compagnien marschieren, wenn diese den

Befehl dazu erhalten; hingegen aber sollen die dienst-

Pflichtigen Unverheiratheten aufs schleunigste obigem
Artikel zufolge zur Eilte eingetheilt werden, und die

allfällig abmarschierte!, Ehemänner ablösen.
3. Wenn die Zahl dieser zurükgebtiebncn Unverch-

lichten nicht hinreicht, alle Verehlichten eines Contin-
gcntcs zu ersetzen z so sind vorerst die Verehlichten über
Zu Jahre berechtigt, sich ablösen zu lassen, sodenn nach-
her die von 25 bis 30 zurükgelegtcn Iahren, und end-

lich zulczr die von 20 bis 2â Iahren.
-l. Wenn eine dieser drei Klassen nicht ganz abge-

löst werden kann, so müssen die Bürger dieser Klasse,
die die Ablösung verlangen, unter sich darüber das
Loos ziehen.

s. Dieses Gescz, so wie die Artikel iZ, i-i, 15,
16, 17, is und is. desjenigen vom 15. Dez. i?s».,


	Das Vollziehungsdirektorium der helvetischen einen und untheilbaren Republik, an die Bürger des Kantons Waldstätten

